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Also wir hatten auch gerade einen solchen Fall, dabei ging es um selbstverletzendes Verhalten.
Der SL entscheidet, der Ausschluss kann sofort erfolgen, ein amtsärztliches Gutachten kann
später erfolgen.

Allerdings glaube ich nicht, dass eurer Fall unter §45 fällt, ruft doch mal in Dezernat an und
fragt nach.
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